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Reglement Uber die Abwassergebtihren
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Ea%: EINWOHNERGEMEINDE SCHONENWERD

Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Schénenwerd

erlasst, gestitzt auf

§ 56 des Gemeindegesetzes vom 16. Februar 1992, § 109 des Planungs- und Baugesetzes
vom 3. Dezember 1978, 8§ 35 des Gesetzes iber die Rechte am Wasser vom 27. September
1959 und § 3 der Verordnung tber Grundeigentimer-Beitrédge und -Gebihren vom 3. Juli 1978.

folgendes

81 Finanzierung der
Abwasserbeseiti-

gung

§ 2 Kostendeckende
verursacherorien-
tierte Geblhren

REGLEMENT
uber die Abwassergebuhren:

1

Die Gemeinde finanziert die offentliche Abwasserbeseitigung

durch

a) Grundeigentimer-Beitrage fir Neuerschliessungen

b) Anschlussgebihren

c) die Benutzungsgebihren (Grundgebihren und Verbrauchs-
gebihren)

d) allfallige Beitrage des Bundes und des Kantons gemaéss be-
sonderer Gesetzgebung.

Mit der Festsetzung der Hohe der Gebuhren ist sicherzustellen,
dass die Kosten fur Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt, Sanierung
und Ersatz der Abwasseranlagen, die offentlichen Zwecken die-
nen, inkl. die Kosten fiir die Verwaltung der Abwasser-
beseitigung, sowie fiir die Erstellung und Nachfuhrung des GEP,
den Verursachern Uberbunden werden.

Die Gemeinde aufnet eine Spezialfinanzierung, deren Hohe in
einem angemessenen Verhaltnis zum Wiederbeschaffungswert
und zur Lebensdauer der oOffentlichen Abwasseranlagen steht.
Diese Spezialfinanzierung steht zur Deckung der Wert-
erhaltungsmassnahmen und fur kiinftige Investitionen zur Verfi-

gung.

Die jahrlich vorzunehmenden Abschreibungen und Einlagen in
die Spezialfinanzierung nach Absatz 2 betragen gemass § 154
Gemeindegesetz mindestens 8% vom jeweiligen Restbuchwert
der 6ffentlichen Abwasseranlagen, mindestens jedoch 25% von
gesamthaft:

1.25 % des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der gemeinde-
eigenen Kanalisationen und des Anteils der Gemeinde
an den verbandseigenen Kanalisationen.

3.00 % des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der gemeinde-
eigenen Abwasserreinigungsanlagen und des Anteils
der Gemeinde an der verbandseigenen Abwasserreini-
gungsanlage und

2.00 % des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der gemeinde-
eigenen Spezialbauwerke, wie z.B. Regenbecken und
Pumpstationen und des Anteils der Gemeinde an den
verbandseigenen Spezialbauwerken.
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8 3 Rechnungsfihrung

84 Grundeigentimer-
Beitrage fur Neu-
erschliessungen

85 Anschlussge-
buhren

§6 Benltzungs-
gebuhren

Die Gemeinde hat die Abwasserrechnung nach den allgemeinen
und besonderen Vorgaben zur Rechnungslegung Abwasser des
Departementes des Innern zu fihren.

Die Festlegung des Wiederbeschaffungswertes zur Bemessung
der Abschreibungen der Anlagen erfolgt in Abstimmung mit der
Gemeinde durch das Amt fir Umwelt (AfU).

Grundeigentimer-Beitrage fir Neuerschliessungen richten sich
nach der kantonalen Verordnung Uber Grundeigentiimer-Beitrage
und -Gebuhren. FUr Abwasserbeseitigungsanlagen erhebt die
Gemeinde Beitrage von 100 %.

Zur Deckung der fiir die Abwasseranlagen getatigten Investitio-
nen ist fir jeden Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation eine
Anschlussgebtihr zu bezahlen.

Die Anschlussgebihr fur Schmutzabwasser wird aufgrund der
zonengewichteten Flache (ZGF) erhoben.

Fir nicht verschmutztes Regenabwasser, das in die Kanalisation
eingeleitet wird, wird zusatzlich eine Anschlussgebiihr pro m? zo-
nengewichtete Flache erhoben.

Zur Deckung allfalliger Fehlbetrdge aus getatigten Investitionen
gemass 8 5 Absatz 1, sowie zur Deckung der Ubrigen Kosten
gemass 8 2 Absatz 1, sind jahrliche Benitzungsgebuhren
(Grundgebuihr und Verbrauchsgebiihr) zu bezahlen.

Uber einen Zeitraum von 5 Jahren betragt der Anteil der Einnah-
men aus den Grundgebihren insgesamt 30 % und derjenige aus
den Verbrauchsgebiihren insgesamt 70 %.

Die Grundgebtihren werden aufgrund der zonengewichteten Fla-
che (ZGF) erhoben.

Die Verbrauchsgebihren werden aufgrund des Wasserver-
brauchs erhoben. Vorbehalten bleibt § 7.

Fur nicht der Kanalisation zugefiihrtes Regenabwasser aus dem
Liegenschaftsbereich wird eine angemessene Reduktion auf die
Benitzungsgebiihren geméass Geblhrenordnung gewéhrt, sofern
das Regenabwasser nicht einer Ooffentlichen Versickerungs-
anlage zugefuhrt wird.

Wer das Wasser nicht oder nur teilweise aus der offentlichen
Wasserversorgung bezieht und in die Kanalisation einleitet, hat
die zur Ermittlung des verbrauchten Wassers erforderlichen
Wasserzahler auf eigene Kosten nach den Vorschriften der Was-
serversorgung einbauen zu lassen. Andernfalls wird auf den ge-
schatzten Wasserverbrauch abgestellt. Die Schéatzung erfolgt
nach Erfahrungswerten bei vergleichbaren Verhéaltnissen durch
die Baukommission.



8 7 Industrie-, Gewer-
be- und
Dienstleistungsbe-
triebe

§8 Falligkeit

89 Einforderung, Ver-
zugszins, Verjah-
rung

[EEY

Fur die Erhebung der Beniitzungsgebihren werden die Betriebe
unterteilt in Gross- und Kleineinleiter nach Massgabe der jeweils
gultigen Richtlinie zur Finanzierung der Abwasserbeseitigung des
VSA und des FES, nachfolgend VSA/FES-Richtlinie genannt.

Definition Grosseinleiter:

Einzelner Industriebetrieb, der mehr als 15'000 m3 Abwasser pro
Jahr liefert oder eine besonders starke Belastung fur die ARA
darstellt (mehr als 300 Einwohnergleichwerte oder mehr als 5 %
der gesamten Einwohnergleichwerte der ARA).

Bei Kleineinleiterbetrieben werden die Benltzungsgebihren ge-
mass § 6 erhoben.

Fur nicht der Kanalisation zugefiihrtes bezogenes Wasser (z.B.
Kihlwasser) wird keine Gebihr erhoben, wenn der direkt in ein
oberirdisches Gewasser abgeleitete Wasseranfall mit einer
Messvorrichtung gemessen wird.

Bei Grosseinleiterbetrieben werden die Verbrauchsgebihren auf-
grund des Produkts aus dem Abwasseranfall multipliziert mit dem
gewichteten Verschmutzungsfaktor (geméass VSA/FES-Richtlinie)
erhoben.

Die Benltzungsgebiihren sowie die Einzelheiten zur Ermittlung
des Abwasseranfalls und des gewichteten Verschmutzungs-
faktors bei Grosseinleitern nach Absatz 5 kénnen in einem o6ffent-
lich-rechtlichen Vertrag festgelegt werden.

Besteht kein Vertragsverhdltnis, erfolgt eine pauschale Einschat-
zung nach Absatz 5 anhand der Angaben des ARA-Betriebs.

Die Anschlussgebiihr wird mit der Inanspruchnahme der 6éffentli-
chen Erschliessungsanlagen fallig und ist innert 30 Tagen nach
Rechnungsstellung zu bezahlen.

Zahlungspflichtig fur die Anschlussgebihr ist der/die Eigen-
timer/in des angeschlossenen Gebaudes im Zeitpunkt des An-
schlusses.

Die Benltzungsgebihren werden mit Rechnungsstellung féllig
und sind innert 30 Tagen zu bezahlen.

Auf den in 8 5 und § 6 festgesetzten Gebiuhren wird die gesetz-
lich vorgeschriebene Mehrwertsteuer erhoben.

Nach Ablauf der Zahlungsfrist wird die Gebuhrenforderung zum
nach Obligationenrecht geltenden Zinssatz fur Verzugszins (OR
Art. 104, 5 %) verzinst.

Die Anschlussgebiihren verjghren 10 Jahre, die Benltzungs-
geblhren 5 Jahre nach Eintritt der Falligkeit. Fir die Unter-
brechung der Verjahrung sind die Vorschriften des Schweizeri-
schen Obligationenrechts sinngemass anwendbar. Die Verjah-
rung wird ausserdem durch jede Einforderungshandlung (wie
Rechnungsstellung, Mahnung) unterbrochen.



§10

§11

§12

§13

Grundpfandrecht
der Gemeinde

Gebuhrenordnung

Rechtsschutz

Inkrafttreten

Die Gemeinde kann fir nicht bezahlte Beitrage innerhalb von 3
Monaten seit Falligkeit ein gesetzliches Grundpfandrecht (8 284
lit. D und 8§ 285 EG ZGB) eintragen lassen.

Im Falle der Weigerung des Eigentiimers hat die Gemeinde beim
Amtsgerichtsprasidenten die vorlaufige Eintragung (8 285 Abs. 4
EG ZGB) zu verlangen, welche innert derselben Frist zu erfolgen
hat.

Die Hohe der Gebihren wird in der GeblUhrenordnung gemass
Anhang festgelegt.

Der Gemeinderat erhalt die Kompetenz die Gebihren anzupas-
sen, sofern dies zur Kostendeckung der Aufwendungen fir die
Abwasserbeseitigung gemass § 2 erforderlich ist.

Gegen die Geblhrenverfiigung kann innert 10 Tagen beim Ge-
meinderat Einsprache erhoben werden.

Gegen den Einspracheentscheid des Gemeinderates kann innert
10 Tagen bei der kantonalen Schatzungskommission und gegen
deren Entscheid innert der gleichen Frist beim kantonalen Ver-
waltungsgericht Beschwerde erhoben werden.

Dieses Reglement tritt in Rechtskraft mit der Genehmigung durch
den Regierungsrat.

Mit dem Inkrafttreten werden alle im Widerspruch stehenden fri-
heren Vorschriften aufgehoben. Insbesondere wird das Kapitel
IV: Abwasserbeseitigungsanlagen Beitrdge und Gebuhren des
Reglementes iber Grundeigentiimer-Beitrage und -Gebiihren
der Einwohnergemeinde Schénenwerd aufgehoben.
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Ea%: EINWOHNERGEMEINDE SCHONENWERD

GEBUHRENORDNUNG

Anhang zum Reglement (iber die Abwassergebihren

Die Einwohnergemeinde/der Einwohnergemeinderat beschliesst, gestiitzt auf § 1 des
Reglements Uber die Abwassergebiihren vom 9. Dezember 2002 folgende Gebuhrenord-

nung:

8 1 Anschlussgebihren

1

Die Anschlussgebiihr fir das Schmutzwasser jeder ange-
schlossenen Baute und Anlage betragt Fr. 35.— pro m2 ZGF.

Die Anschlussgebuhr fur die Einleitung von unbelastetem Regenab-
wasser betragt Fr. 30.— pro m2 ZGF.

Die zonengewichtete Flache (ZGF) wird ermittelt aus der ange-
schlossenen Bauzonenflache multipliziert mit den folgenden Ge-
wichtungsfaktoren:

Wohnzone fiir Einzelgebaude E2 Faktor 0,25

Wohnzone W2 und W2d Faktor 0,35
Wohnzone W3 Faktor 0,50
Kernzone, Biihlschutzzone,

Ortsbildschutzzone Faktor 0,50
Gewerbezone und Kosthauszone Faktor 0,50
Zone fir offentliche Bauten Faktor 0,50
Arbeitszone Faktor 0,60

Die Gebuhrenanséatze in Absatz 1 und 2 basieren auf dem Bau-
kostenindex von 291,4 Punkten (Stand 01.04.2002, Basis 1966 =
100). Erhéht oder senkt sich der Index, kann der Gemeinderat die
Gebihrenansatze im gleichen Verhaltnis anpassen, sofern die Ver-
anderung des Baukostenindexes mindestens 10 Punkte betragt. Die
jeweils gultigen Gebuhrenansétze sind im Anhang festgelegt.



8 2 Benutzungsgebuhr,
Aufteilung zwi-
schen Grundgebuhr
und Verbrauchs-
gebuhr

1

2

Die Grundgebuhr betragt Fr. 0.52 / m2 ZGF.

Die zonengewichtete Flache (ZGF) wird ermittelt aus der ange-
schlossenen Grundstiickflache multipliziert mit den folgenden Ge-
wichtungsfaktoren.

Wohnzone fir Einzelgebaude E2 Faktor 0,25

Wohnzone W2 und W2d Faktor 0,35
Wohnzone W3 Faktor 0,50
Kernzone, Bihlschutzzone,

Ortsbildschutzzone Faktor 0,50
Gewerbezone und Kosthauszone Faktor 0,50
Zone fur offentliche Bauten Faktor 0,50
Arbeitszone Faktor 0,60

Die massgebende zonengewichtete Flache (ZGF) wird pro Zone wie
folgt begrenzt:

pro Wohnhaus (z.B. EFH; REFH) max. 800 m2 Grundstickflache
pro Mehrfamilienhaus max. 4'000 m2 Grundsttckflache
pro Industrie, Gewerbebau in

Arbeitsplatzzone und

Gewerbezone max. 8'000 m2 Grundstickflache

Die Grundgebihren fur Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbe-
triebe werden gemass 8§ 7 des Abwassergebihrenreglementes im
einzelnen berechnet und vertraglich festgelegt. Fir Kilein-
einleiterbetriebe wird die Grundgebihr aufgrund der zonenge-
wichteten Flache (ZGF) erhoben. Berechnung gemass §§ 21, 22
und 23.

Die Verbrauchsgebihr betragt Fr. 1.21 pro m3 Wasserverbrauch.

Die Verbrauchsgebiihr fir Grosseinleiter wird gemass 8§ 7 Absatz 5
des Abwassergeblihrenreglementes nach der VSA/FES-Richtlinie
berechnet.

Reduktion der Benutzungsgebihren in speziellen Fallen:

a) Fur die Versickerung von Regenabwasser Uber bewilligte priva-
te Versickerungsanlagen bzw. private Einleitungen in ein ober-
irdisches Gewasser wird eine Reduktion der Grundgebihr ge-

wabhrt.

Die Reduktion betragt fur Versickerung des Dach-

wassers 25%

fur Versickerung des Wassers von Vorplatzen 25 %
Vorplatze werden ab einer minimalen Grdsse von 25 m?2 be-
ricksichtigt.

b) Sind Bauten und Anlagen nicht an die offentliche Wasser-
versorgung jedoch an die Offentliche Abwasseranlagen ange-
schlossen, werden die Benitzungsgebuhren fir die Abwasser-
beseitigung entsprechend dem geschatzten Abwasseranfall er-
hoben.



c) Bei Landwirtschaftsbetrieben, Géartnereien, etc., deren Ab-
wasser in die offentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wer-
den, berechnet sich die Verbrauchsgebihr nicht nach dem
Wasserverbrauch, sondern aufgrund der gemessenen Ab-
wassermenge, welche in die Kanalisation eingeleitet wird.

d) Das Bauwasser und das Baustellenabwasser werden wie folgt
verrechnet:

Bezug Uber einen Wassermesser: Grundtaxe inklusive Was-
sermesser Fr. 50.—, plus Wasserzins, plus Abwasser-
Verbrauchsgebiihr gemass § 2 °

Bezug ohne Wassermesser: Grundtaxe Fr. 20.—, plus pro m3
umbauten Raum Fr. —.50.

8§ 3 Mehrwertsteuer Auf den in 88 1 und 2 festgesetzten Gebihren wird die gesetzlich
vorgeschriebene Mehrwertsteuer erhoben.

10



	Anhang zum Reglement über die Abwassergebühren

